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6 2 3 . Bundesgesetz: Veräußerung und Belastung von unbeweglichem Bundesvermögen
(NR: GP XIV RV 655 AB 726 S. 77.)

6 2 4 . Verordnung: Kriegsmaterial
6 2 5 . Verordnung: Verwendung der im Disziplinarverfahren verhängten Geldstrafen und Geld-

bußen
626. Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 14 Klosterneuburger Straße im

Bereich der Gemeinde Klosterneuburg
6 2 7 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 39 Pielachtal Straße im Bereich der

Gemeinden Weinburg, Obergrafendorf und Grünau
6 2 8 . Verordnung: Bestimmung des Straßenverlaufes der B 156 Lamprechtshausener Straße im

Bereich der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg

623 . Bundesgesetz vom 13. Dezember 1977
über die Veräußerung und Belastung von

unbeweglichem Bundesvermögen

Der Nationalrat hat beschlossen:

§ 1. Der Bundesminister für Finanzen ist zu
nachstehenden Verfügungen über unbewegliches
Bundesvermögen zu folgenden Schätzwerten
ermächtigt:
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§ 2. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Finanzen betraut.

Kirchschläger
Kreisky Androsch

6 2 4 . Verordnung der Bundesregierung vom
22. November 1977 betreffend Kriegs-

material

Auf Grund des § 2 des Bundesgesetzes vom
18. Oktober 1977, BGBl. Nr. 540, über die Ein-,
Aus- und Durchfuhr von Kriegsmaterial wird
im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des
Nationalrates verordnet:

§ 1. Als Kriegsmaterial sind anzusehen:

I. Waffen, Munition und Geräte

1. a) Halbautomatische Karabiner und Gewehre,
ausgenommen Jagd- und Sportgewehre;
vollautomatische Gewehre, Maschinenpi-
stolen, Maschinenkarabiner rund Maschinen-
gewehre.

b) Maschinenkanonen, Panzerbüchsen, Panzer-
abwehrrohre oder ähnliche Panzerabwehr-
waffen.

c) Läufe, Verschlüsse und Lafetten für Kriegs-
material der lit. a und b.

d) Gewehrpatronen mit Vollmantelspitz- oder
Vollmantelhalbspitzgeschoß, Kaliber .308
(7,62 X 51 mm) und Kaliber .223; sonstige
Gewehrpatronen mit Vollmantelgeschoß,
ausgenommen Jagd- und Sportpatronen;
Munition mit Leuchtspur-, Rauch-, Markie-
rungs-, Hartkern-, Brand- und Treibspiegel-
geschoß sowie Gewehrgranaten für Kriegs-
material der lit. a, ausgenommen Knallpa-
tronen; Munition für Kriegsmaterial der
lit. b.

2. a) Raketen (gelenkt oder ungelenkt) und an-
dere Flugkörper mit Waffenwirkung.

b) Startanlagen (Abschußrampen, Abschuß-
rohre, elektrische und mechanische Abschuß-
vorrichtungen) sowie Kontroll- und Lenk-
einrichtungen für Kriegsmaterial der lit. a;
Raketenwerfer.

c) Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, Sprengköpfe,
Zünder, Antriebsaggregate, Treibladungen
und Treibsätze für Kriegsmaterial der lit. a.

3. a) Haubitzen, Mörser und Kanonen aller Art.

b) Rohre, Verschlüsse und Lafetten für Kriegs-
material der lit. a.

c) Munition, insbesondere Granatpatronen,
Geschoßpatronen und Granaten, für Kriegs-
material der lit. a.

d) Kartuschen (ausgenommen Knallkartu-
schen), Geschosse, Treibladungen und Treib-
sätze, Zünder und Zündladungen für
Kriegsmaterial der lit. c.

4. a) Granat-, Minen-, Nebel- und Flammen-
werfer; Granatgewehre.

b) Rohre, Verschlüsse, Bodenplatten, Zwei-
beine und Gestelle für Kriegsmaterial der
lit. a.

c) Munition, insbesondere Wurfgranaten,
Wurfminen, Nebelwurfkörper und Flamm--
öl, für Kriegsmaterial der lit. a sowie Hand-
granaten.

d) Zünder, Treibladungen und Treibsätze für
Kriegsmaterial der lit. c.

5. a) Minen, Bomben und Torpedos.

b) Zünder, Gefechtsköpfe, Zielsuchköpfe, An-
triebsaggregate und Treibsätze für Kriegs-
material der lit. a.

c) Minenverlegegeräte, einschließlich Vorrich-
tungen zum Verschießen oder Abwerfen
von Minen und Minenräumgeräte; Torpe-
doabschußrohre und Verschlüsse für diese.

6. a) Pioniersprengmittel, wie Pionierspreng-
körper, Pioniersprengbüchsen, Hohlladun-
gen, Prismenladungen (Schneidladungen),
Sprengrohre und Minenräumbänder, sofern
sie ausschließlich für den Kampfeinsatz be-
stimmt sind.

b) Zünder für Kriegsmaterial der lit. a.

7. a) Radioaktive, biologische und chemische
Kampfstoffe und -mittel.

b) Anlagen, Vorrichtungen und Geräte zur
Verbreitung von Kriegsmaterial der lit. a.

8. Für den militärischen Gebrauch speziell ent-
wickelte und gefertigte elektronische oder
optronische Geräte zur Nachrichtenüber-
mittlung, Zielerfassung, Zielbeleuchtung,
Zielmarkierung, Zielverfolgumg, Feuerlei-
tung, Aufklärung, Beobachtung und Über-
wachung.

II. Kriegslandfahrzeuge

a) Kampfpanzer und sonstige militärische
Kraftfahrzeuge, die durch Bewaffnung, Pan-
zerung oder sonstige Vorrichtungen für den
unmittelbaren Kampfeinsatz besonders ge-
baut und ausgerüstet sind.



187. Stück — Ausgegeben am 23. Dezember 1977 — Nr. 625 und 626 4011

b) Türme und Wannen für Kriegsmaterial der
lit. a.

III. Kriegsluftfahrzeuge

a) Luft- und Raumfahrzeuge, die durch Be-
waffnung, Ausrüstung oder sonstige Vor-
richtungen für den unmittelbaren Kampf-
einsatz besonders gelbaut und ausgerüstet
sind.

b) Zellen und Triebwerke für Kriegsmaterial
der lit. a.

IV. Kriegswasserfahrzeuge

a) Oberwasserkriegsschiffe, Unterseeboote und
sonstige Wasserfahrzeuge, die durch Bewaff-
nung, Panzerung oder sonstige Vorrichtun-
gen für den unmittelbaren Kampfeinsatz
besonders gebaut und ausgerüstet sind.

b) Rümpfe, Türme, Brücken und atomare An-
triebsaggregate für Kriegsmaterial der
lit. a.

V. Maschinen und Anlagen

Maschinen und Anlagen, die ausschließlich zur
Erzeugung von Kriegsmaterial geeignet sind.

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 1978
in Kraft.

Kreisky Androsch Pahr Moser
Staribacher Lanc Broda

Rösch Haiden Weißenberg Sinowatz
Lausecker Firnberg

625. Verordnung des Bundesministers für
Inneres vom 1. Dezember 1977 über die
Verwendung der im Disziplinarverfahren

verhängten Geldstrafen und Geldbußen

Auf Grund des § 87 Abs. 3 des Beamten-
Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 329/1977, wird
verordnet:

§ 1. Geldstrafen und Geldbußen, die nach § 52
Abs. 1 BDG über Beamte aus dem Planstellen-
bereich der Zentralleitung des Bundesmini-
steriums für Inneres verhängt worden sind, hat
der Bundesminister für Inneres zur Linderung
von Notlagen zu verwenden, in die Beamte aus
diesem Planstellenbereich unverschuldet geraten
sind.

§ 2. Geldstrafen und Geldbußen, die nach § 52
Abs. 1 BDG über Beamte aus dem Planstellen-
bereich der Bundesgendarmerie verhängt worden
sind, fließen nach ihrer Hereinbringung dem
Gendarmeriejubiläumsfonds 1949 zu. Sie sind
zur Linderung von Notlagen zu verwenden, in

die Beamte aus diesem Planstellenbereich unver-
schuldet geraten sind.

§ 3. Geldstrafen und Geldbußen, die nach § 52
Abs. 1 BDG über Beamte aus dem Planstellen-
bereich der Bundespolizei verhängt worden sind,
fließen nach ihrer Hereinbringung dem Wohl-
fahrtsfonds der Bundespolizei zu. Sie sind zur
Linderung von Notlagen zu verwenden, in die
Beamte aus diesem Planstellenbereich unver-
schuldet geraten sind.

§ 4. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Zu-
wendungen nach den §§ 1 bis 3.

§ 5. (1) Diese Verordnung tritt am 1. Jänner
1978 in Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
verlieren die Verordnungen des Bundesministers
für Inneres vom 31. Oktober 1958, BGBl.
Nr. 244, und vom 4. August 1970, BGBl.
Nr. 263, betreffend die Verwendung der nach
§ 90 Abs. 1 lit. b der Dienstpragmatik ver-
hängten Geldbußen ihre Wirksamkeit.

Lanc

626. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 5. Dezember 1977
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 14 Klosterneuburger Straße im

Bereich der Gemeinde Klosterneuburg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der
B 14 Klosterneuburger Straße wird im Bereich
der Gemeinde Klosterneuburg wie folgt be-
stimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 13,470, rückt von der bestehenden Trasse
nach Süden ab, quert den Ramgraben und bindet
bei km 14,100 wieder in die bestehende Trasse
ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Tech-
nik, beim Amt der Niederösterreichischen Lan-
desregierung sowie bei der Gemeinde Klosterneu-
burg aufliegenden Planunterlage (Planzeichen
B 14/39-75; Maßstab 1 : 1000) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser



4012 187. Stück — Ausgegeben am 23. Dezember 1977 — Nr. 627 und 628

627. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 5. Dezember 1977
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 39 Pielachtal Straße im Bereich
der Gemeinden Weinburg, Obergrafendorf

und Grünau

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf von Abschnitten der B 39
Pielachtal Straße wird im Bereich der Gemeinden
Weinburg, Obergrafendorf und Grünau wie folgt
bestimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 4,240, verläuft in gestreckter Linienfüh-
rung rechtsseitig der Pielach, quert dieselbe bei
km 10,430 und bindet bei km 11,500 wieder in
die bestehende Trasse ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus den
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Niederösterreichischen Landesre-
gierung sowie bei den Gemeinden Weinburg,
Obergrafendorf und Grünau aufliegenden Plan-
unterlagen (Planzeichen B 39/22-75 und B 39/
23-75; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf die
vorangeführten Straßenabschnitte Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
den aufliegenden Planunterlagen zu entnehmen.

Moser

628. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 5. Dezember 1977
betreffend die Bestimmung des Straßenver-
laufes der B 156 Lamprechtshausener Straße
im Bereich der Gemeinde Nußdorf am

Haunsberg

Auf Grund des § 4 Abs. 1 des Bundesstraßen-
gesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 239/1975 wird ver-
ordnet:

Der Straßenverlauf eines Abschnittes der B 156
Lamprechtshausener Straße wird im Bereich der
Gemeinde Nußdorf am Haunsberg wie folgt be-
stimmt:

Die neu herzustellende Straßentrasse beginnt
bei km 12,879, verläuft entlang des Haunsberges,
überquert die Nußdorfer Landesstraße und
bindet bei km 16,204 wieder in die bestehende
Trasse ein.

Im einzelnen ist der Straßenverlauf aus der
beim Bundesministerium für Bauten und Technik,
beim Amt der Salzburger Landesregierung sowie
bei der Gemeinde Nußdorf am Haunsberg auf-
liegenden Planunterlage (Planzeichen B-156/15-
1975; Maßstab 1 : 2 880) zu ersehen.

§ 15 Bundesstraßengesetz 1971 findet auf den
vorangeführten Straßenabschnitt Anwendung.
Die Grenzen des Bundesstraßenbaugebietes sind
der aufliegenden Planunterlage zu entnehmen.

Moser


